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1. Allgrmeine Verwaltungs-Sachen: Mittheilungen 4. Postwesen: Eröffnung der Eisenbahnstrecke. zwischen Buchholz*über den Stand der Rinderpest; Erscheinen desReichshand- holz bei Harburg in undbuches; Verweisung von Ausländern aus Reichs. der Eisenbahn Camenz in Schlesien. *
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münzen Steuer- 12. zwischen Deutschland Süd-Australien  Österreich· Ungarn; Postan-Zoll- Steuer =Wesen: Kompetenzen von 112 weisungsverkehr mit Süd-Australien .3 und   r .. kompetenzen 113. 5. Konsulat--Wesen: Ernennung 114.

1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Mittheilungen
Über den Stand der Rinderpest.

I

Deutschland.
Zufolge neuerer Mittheilung der Königlich preußischen Bezirks-Regierung zu Gumbinnen sind weitere

Fälle des Auftretens der Rinderpest nicht vorgekommen (vergl. Seite 87). Die Ortssperre von Sawadden
und die für den Kreis Lyck und die benachbarten Kreise Oletzko und Johannisburg verfügten Verkehrs=
beschränkungen bestehen einstweilen fort.

Das in der Bekanntmachung vom 3. Dezember v. Js. angekündigte „Handbuch des Deutschen Reichs“ ist
nunmehr im Kommissionsverlage der Königlich preußischen Geheimen Ober- Hofbuchdruckerei (N. v. Decker)
hierselbst erschienen.

     Berlin, den 25. Januar 1875.

                            Das Reichskanzler-Amt.
                                                Eck.

Auf Grund des §. 362 des Strafgesetzbuchs sind
1. der Bäckergeelle Rudolf Korbel aus Luzek (Kreis Gitschin, Bezirk Neu-Bydzow in Böhmen),

24 Jahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Bestrafung wegen Landstreichens und Bettelns,durch Beschluß der Königlich preußischen Bezirks-Regierung zu Liegnitz vom 19. Januar d. Js.;
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